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§ 363 
(aufgehoben)

§ 364

(1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark 
wird bestraft, wer wissentlich schon einmal verwendetes 
Stempelpapier nach gänzlicher oder teilweiser Entfer
nung der daraufgesetzten Schriftzeichen, oder schon ein
mal verwendete Stempelmarken, Stempelblankette oder 
ausgeschnittene oder sonst abgetrennte Stempelabdrücke 
der im § 276 bezeichneten Art veräußert oder feilhält.

(2) Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher wissent
lich schon einmal verwendete Post- oder Telegraphen
wertzeichen nach gänzlicher oder teilweiser Entfernung 
des Entwertungszeichens veräußert oder feilhält.

§ 365 
(aufgehoben)

§ 366

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark oder 
mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

1. wer den gegen die Störung der Feier der Sonn- und 
Festtage erlassenen Anordnungen zuwider handelt;

2. wer in Städten oder Dörfern übermäßig schnell fährt 
oder reitet, oder auf öffentlichen Straßen oder Plät
zen der Städte oder Dörfer mit gemeiner Gefahr 
Pferde einfährt oder zureitet;

3. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
Wasserstraßen das Vorbeifahren anderer mutwillig 
verhindert;


